
Erste Satzung zur Änderung der Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund  
 
Auf der Grundlage von §§ 5 und 15 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 
(GVOBl. M-V S. 467), des § 16 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) 
vom 18.08.2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) sowie zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 
der Hansestadt Stralsund vom 31.03.2011 (Beschluss-Nr.: 2011-V-03-0448), wird 
nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vom ……… und Anzeige beim 
Ministerium für Inneres und Europa M-V folgende Satzung erlassen: 
 
 
Artikel 1 
 
Die Fernwärmesatzung der Hansestadt Stralsund vom 13.11.2017 (Amtsblatt der 
Hansestadt Stralsund Nr. 11/2017 vom 15.11.2017, S. 9) wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Im Hinblick auf das Klimaschutzkonzept der Hansestadt Stralsund soll die 
Fernwärmeversorgung mit dieser Satzung auf weitere Teile des Stadtgebietes 
ausgedehnt werden, wodurch eine umfassendere Wärmeversorgung der Hansestadt 
Stralsund aus Bio-Heizkraftwerken gewährleistet wird. 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung umfasst nach Maßgabe der beigefügten 
farblich gekennzeichneten Lagepläne, welche Bestandteil der Satzung sind, folgende 
Stadtgebiete: 
 

- Stadtgebiet Schwedenschanze, 
- Stadtgebiet Knieper Nord, 
- Stadtgebiet Knieper West, 
- Stadtgebiet Grünhufe (Vogelsang, Stadtkoppel, Grünthal, Viermorgen), 
- Stadtgebiet Langendorfer Berg einschließlich des Bereichs westlich des 

Krankenhauses West, 
- Stadtgebiet Franken mit den Teilbereichen Dänholm, Frankenvorstadt mit der 

Otto-Voge-Straße, Franz-Wessel-Straße und Fährhofstraße, 
- Stadtgebiet Altstadt mit dem Quartier 33, eingeschlossen von Filterstraße, 

Böttcherstraße, Jacobiturmstraße und Papenstraße, 
- Stadtgebiet Süd mit dem Teilgebiet Andershof, 
- Stadtgebiet Tribseer mit dem Teilgebiet Tribseer Siedlung einschließlich 

Burmeister-Schule und ehemaliger Allende-Schule. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Artikel 3 
 
Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Bekanntmachung einer Lesefassung 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die Fernwärmesatzung der Hansestadt 
Stralsund vom 13.11.2017 in der geänderten Fassung öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Stralsund, ………………………………… 
 
 
 
……………………………………………… 
Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister     L.S. 


